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§ 29e Bgld. ADG
Verschwiegenheitspflicht und

Informationsaustausch
 Bgld. ADG - Burgenländisches Antidiskriminierungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.04.2022

(1) Die Mitglieder der Kommission haben über alle ihnen ausschließlich in Ausübung ihres Amtes bekannt gewordenen

Dienst- und Betriebsgeheimnisse, insbesondere über die ihnen als geheim bezeichneten Angelegenheiten, technischen

Einrichtungen, Verfahren und Eigentümlichkeiten des Betriebs, strengste Verschwiegenheit zu bewahren.

(2) Die Mitglieder der Kommission sind außerdem zur Verschwiegenheit über alle ihnen von einzelnen

Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmern gemachten Mitteilungen verp ichtet, die der Sache nach oder auf Wunsch

der Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers vertraulich zu behandeln sind.

(3) Die Verp ichtung zur Verschwiegenheit nach Abs. 1 und 2 besteht auch nach der Beendigung der Tätigkeit als

Mitglied der Kommission fort.

(4) Die Kommission kann, soweit dem Verschwiegenheitsp ichten nach Abs. 1 bis 3 nicht entgegenstehen, mit anderen

Einrichtungen des Landes, die sich mit Fragen des Diskriminierungsschutzes befassen, sowie mit in diesem Bereich

tätigen Einrichtungen des Bundes, der anderen Bundesländer und der Europäischen Union zur Förderung der

Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung Informationen austauschen.
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